
MARKTGEMEINDE TULBING 
ÖRTLICHES RAUMORDNUNGSPROGRAMM 

(14. Änderung)

KUNDMACHUNG

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Tulbing beabsichtigt, für die KG Chorherm, 
KG Katzelsdorf/Dorf, KG Katzelsdorf/Zeil, KG Tulbing und KG Wilfersdorf das geltende Ört
liche Raumordnungsprogramm abzuändern.

Der Entwurf wird gemäß § 24 Abs. 5 NÖ Raumordnungsgesetz 2014, LGBI. Nr. 3/2015, in 
der derzeit geltenden Fassung, durch sechs Wochen, das ist in der Zeit

im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt.

Jedermann ist berechtigt, innerhalb der Auflegungsfrist zum Entwurf der Änderung des Ört
lichen Raumordnungsprogrammes schriftlich Stellung zu nehmen.

Bei der endgültigen Beschlussfassung durch den Gemeinderat werden rechtzeitig abgege
bene Stellungnahmen in Erwägung gezogen. Der Verfasser einer Stellungnahme hat kei
nen Rechtsanspruch auf ihre Berücksichtigung.

von 18.12.2023 bis 29.01.2024

Tulbing, am 13.12.2023

Der Bürgermeisterin

Anna Haider

angeschlagen am: 15,® 2Ö23

abgenommen am: oj.


